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1.0. Begrifl1be1Ummungt11 

1. Mleteinhelnheit' wie z.B. Auflleger. Anhänger, Wechselkoffer im Sinne dieser Verelnban. 
umfasst der vermieteten Mieteinheit e,nschließllch 
aller, auch der nachträglich eingefügten, oder/und ersetzten Zubehörteile und Ausro­
stungsgegenstande. 
.ROckgabeort' ist das ,m Mietvertrag genannte Depot des Vermieters. 
.Mlndestm,etdauel" Ist der Im Mietvertrag angegebene und vereinbarte Mindestzeltraum, 
fOr den der Mietvertrag geschlossen wornen 1st 
• Tag• Ist der auf den Kalendertag enttellende Zeitraum von frOhestens 0.00 Uhr bis späte­
stens 24.00 Uhr; angebrochene Tage gelten als volle Tage . 
. GewOhnlicher Verschleiß" ist die Abnutzung, die Oblicherweise bei ordnungsgemäßer Nut­
zung der Mieteinheit innert,alb Westeuropas entsteht. 
.\Medert>eschaffungswert' ist der Wert der Mieteinheit, wie er im Mletverlrag aufgetohft Ist 
oder der Wer

t 
welcher dem M leter letztens durch den Vermieter mitgeteilt worden Ist 

( Mieteinheit Im folgenden ME genannt) 
2.0. Mietzelt 

2.1 Die Mletzett beginnt an dem im Mietvertrag angegebenen Tag und endet Im Falle der Kün­
digung gemaß Z'lffer 10 dieser Bestimmungen m,t der ROckgabe der ME In dem 
nach Ziffer 1 1 .1. dieser Bestimmungen geschuldeten Zustand an den Vermieter. Im Falle 
des Diebstahls, des vooustes oder eines sonstigen Abhandenkommens einer ME 
gelten abweichend vom obigen Absatz die Bestimmungen unter Ziffer 7.3 dieser Bedlr>­
gungen. Dem Fall des Abhandenkommens steht es gleich, wenn die ME einen wrt­
schaftllchen Totalschaden eMeideL 

3.0. Zustand der Mieteinheit 

3.1. Der Mieter bestätigt. dass er die ME besichtigt und sich dieser bei Übergabe an den 
Mieter in einem einwandfreien Zustand befunden hat. Der Vermieter haftet nur rar die Im 
Übergabeprotokoll aufgefOMen Mangel; eine weitergehende Haftung des Verm,eters ist 
ausgeschlossen. 

3.2. Das Übe'9abeprotokoll ist mit der Person zu erstellen, die die ME ObemlmmL 
Diese Person Ist berechtigt das Übergabeprotokoll mit \Mrl<ung ror und gegen den Mieter 
zu unterzeichnen. 

4.0. Gebrauch des Mletelnhett 

4. 1 Dem Mieter Ist es untersagt 
a) die ME oder Teile desselben zu veräußern, zu belasten, zu verpfänden, zu 

ver1elhen oder anderweitig dritten Personen - ausgenommen Betriebsangehorigen -
den Besttz an der ME einzuräumen oder zu Obertassen; 

b) den Eindruck zu erwecken, der Mieter sei ElgentOmer der ME oder berechtigt. 
eine der oben unter a) aufgefOhrten Handlungen vorzunehmen 

Der Mieter ist verpnlcntet 
a) in Bezug auf den Zustand, die Benutzung und den Betrieb der ME, des Schlepp-

zeugs, des Transportgutes sowie in Bezug auf die Beförderung von Transporlgatern alle 
einschlägigen Besnmmungen und Vorschriften. auch soweit diese erst mit oder nach Ab­
schluß des Mietvertrages in Kl'llft treten, deren zu erfOllen, dass Ansprache dritter Pers<>­
nen gegen den Vermieter ausgeschlossen sind. Er hat sicherzustellen, dass alle erforder 
liehen EMaubnlsse und Bescheinigungen vomanden sind. Der Mieter hat auf seine K<>­
sten die Erlaubnisse und Bescheinigungen zu beschaffen; soweit mOglich, auf den Na­
men des Vermieters. Er hat alle Steuern, Abgaben, ZOiie, GebOhren, Beiträge, Straf- ode 
Verwamungsgeider rechtzeitig zu entrichten, 

b) die ME jederzeit schonend und pfleglich nach Maßgabe eines ordentlichen Kauf­
mannes zu behandeln. 

c) d1a ME nur In einer Welse und zu Zwecken zu benutzen, tor die er erkennbar ge­
eignet Ist, Insbesondere jede ÜbeMadung und Beladung mit Gatern, die geeignet sind, 
Schaden am ME he!beizufOhren oder seine Eignung zum Transporl anderer GOter 
zu beeinträchtigen, zu unteMassen. 

d) jedwede gesetzWidrige Benutzung der ME zu unterlassen und zu vemindern. 
4.2. Der vomerigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters bedalf es, 

- wenn dar Mieter bauliche Veränderungen an der ME vornehmen will: 
- wenn der Mieter Teile der ME oder seiner AusrOstung entfernen will; 
- wenn der Mieter Angaben, Kennzeichen, Bezeichnungen oder Firmennamen am Auf-

liege< entfernen, verändern oder umgestalten will; 
- wenn der Mieter die ME außerhalb der Mitgliedstaaten der Europaiscnen Union 

benutzen wiU. 
- Ein Rechtsanspruch des Mieters auf Erleilung der schriftlichen Zushmmung besteht 

nicht 

5.0. Pflege und Wartung 

5. 1 Der Mleter Ist verpflichtet, auf seine Kosten die ME jederzeit In einwandfreier Be· 
trlebsbereilschaft zu hatten. 
Im Falle notwendiger Erneuerung von Teilen der ME oder seiner Ausrostung dOlfen 
nur Ersatzteile gleicher Marl<e und Type eingebaut werden. Der Einbau anderer Ersatzteile 
bedalf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

5.2. Der Mieter Ist verpflichtet. dem Vermieter oder einem von diesem beauftragten Dritten die 
Besichugung der ME zu ermogllchen. Der Vermieter ist berechtigt, erforderliche Re­
paraturen auf Kosten des Mieters selbst auszufahren oder durch Dritte ausfOtven zu las­
sen. 
Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter oder einer von ihm bestellten Person, die nach 
der Straßenver1<ehrszulassungsordnung vorgescnriebenen TÜV/UW- Termine mitzuteilen 
dem Vermieter die MOglichkeit zu geben, diese TÜV/UW- Inspektionen/ -Abnahmen termu 
recht ausfahren zu können. 

6.0. Reparaturen / Reifen 

6. 1 Der Mieter ist verpflichtet, fOr alle Reparaturen an der ME oder seiner AusrOstung die 
vorherige Zustimmung des Vermieters einzuholen. Gleiches gilt im Falle der Ersetzung 
verlorengegangener Fahrzeug- oder ZubehOrteHe. 
Der Vermieter Ist berechtigt, fOr den Mieter verbindlich zu bestimmen, durch welche Werk­
statt die Reparaturarbeiten auszufuhren sind. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
tragt die Kosten der Reparatur der Mieter, auch wenn die Reparaturarbeiten durch die Ver­
mieterin ausgefOhrt werden. Der Mieter bleibt auch während der Zelt. innemalb derer der 
ME infolge durchzufOhrender Reparaturar1lelten nicht benuttt werden kaM, zur Zah-
lung des vollen Mietzinses verpflichtet. 

6 2 a) Wenn der Mieter nachweist, dass infolge normalen Verschleißes oder wegen bereits bei 
Anmietung vomandener Mängel Teile der ME erneuert oder repariert werden 
mossen, gehen die Reparaturl<osten nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
zu Lasten des Vermieters. 

b) ist eine Reparatur infolge normalen Verschleißschadens oder wegen eines bereits bei 
Anmietung vomandenen Mangels elfordeMlch, so hat der Mieter dieses dem Vermieter 
soforl anzuzeigen. Der Mieter hat die Reparatur auf seine Kosten entsprechend den 
Weisungen des Vermieters ausführen zu lassen. 
Auf VeMangen des Mieters ist der Vermieter verpflichtet, auf seine Kosten ein Gutachten 
einzuholen. 
Soweit der Vermieter die Kosten der Reparatur zu Obernehmen hat, trägt er auch die 
Kosten des Gutachtens. Eine Abrecnnung dieser AnsprOche des Mieters erfolgt erst 
nach Beendigung der Mietzeit. 

c) Reparaturen, die der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters ausgefOhrt hat oder hat 
ausfahren lassen, begrOnden In keinem Falle einen Ersatzanspruch des Mieters. 
Die Zustimmung oder Anweisung des Vermiete<$ zur DurchfOhJUng bestimmter Repara­
turarbeiten enthalt keine Anerkenntnis, dass die Reparaturarbetten zu Lasten des Ver­
mieters gehen. 

d) Der Mieter bleibt auch wahrend der Zelt, innerhalb derer der ME wegen durchzu­
führender Reparaturarbeiten nicht benutzt werden kenn, zur Zahlung des Mietzinses 
verpflichtet Be, Reparaturar1leiten, die gemaß den VO'llehenden Bestimmungen zu La­
sten des Vermieters gehen, entfallt die Verpflichtung zur Entnchtung des Mietzinses ror 
die Zell imerhalb derer die Reparaturarbeiten vern�ftlgerwelse ausgefOM werden 
kOnnen, wenn der Mieter 
• den Vermieter unverzOghch vom Schadensfall in Kenntnis gesetzt hat 
- den Weisungen des Vermieters Folge geleistet hat 
- die Reparaturl<ostenrechnung und das Gutachten, soweit der Vermieter die Einhol-
ung eines Gutachtens veMangt hal dem Vermieter ausgehändigt hat 

e) Die Befreiung von der Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses entfällt, wenn der Ver­
mieter dem Mieter eine Ersatzeinheit anbietet. 

6.3. Die Erneuerung von Reifen infolge normalen Verschle,ßes erfolgt zu Lasten des Ver­
mieters mit den Maßgaben, dass diese Kosten vom Mieter verauslagt werden mossen 
und eine Abrechnung dieser Kosten mit dem Vermieter erst nach Ende der Mietzelt er­
folgt. Im Übrigen gehen die Kosten der Re�enemeueJUng zu Lasten des Mieters. 

7.0. SChlden / Verlust der Mletelnhett 

7 1. Im Falle eines Schadens, Defektes, Vooustes des ME oder Teilen der ME 
oder im Falle drohender Gefahr eines solchen Ereignisses hat der Mieter den Vermieter 
hiervon unverzOgllch In Kenntnis zu setzen und Ihn umfassend Ober alle dieses Ereignis 
betreffenden wichtigen Tatsachen und Umstände zu untemchten, die elfordeMlch sind, um 
weiteren Schaden abzuwenden Etwaige Weisungen des Vermieters hat der Mieter un­
bedingt Folge zu leisten 

7.2. Der Mieter hat unter Beachtung der Bestimmungen in Ziffer 6 Sorge dafOr zu tragen, dass 
Die ME auf seine Kosten repariert und abhanden gekommene Teile der ME 
ersetzt werden. 

7 3 Im Falle des Diebstahls, der Beschlagnahme, der Aufgabe oder des sonstigen VeMustes 
der ME bleibt der Mieter zur Zahlung des Mietzinses verpflichtet, bis die Zahlung 
des \Mederbeschaflungswerles bei dem Vermieter eingegangen ist oder die ME 
dem Vermieter nach Maßgaben der Ziffern 10. und 11. dieser Bedingungen zurOckge-­
waM wird. 

7.4. Der Mieter haftet dem Vermieter auf Schadenersatz rar jeglichen Schaden an der ME 
sowie fOr etwaigen Vertust der ME oder von Teilen desselben, auch wenn den 
Mieter kein Verschulden trifft. 

7.5. Der Mieter ist auf Vooangen des Vermieters verpflichtet alle ihm gegen dritte Personen 
wegen der Beschädigung oder des Vooustes der ME oder Teilen davon zustehen-
den AnsprOche an den Vermieter abzutreten. Die Abtretung erfolgt zur Sicherung aller ge­
genwärtigen und kOnntgen entstehenden ZahlungsansprOche des Vermieters gegen den 
Mieter. 

8.0. Steuer/ Abgaben 

Der Mieter trllgt samtllche Steuern, GebOhren, Abgaben und Kosten, die mit der Nutzung 
oder Verwahrung der ME einschließlich der befOrderten oder zu befördernden GO-
ter entsteht Soweit diese Steuern, GebOhren, Abgaben oder Kosten vom Vermieter erh<>­
ben oder bezahlt werden, 1st der Mieter zur Erstattung der verauslagten Betrage zuzOgllch 
Verwaltungsaufwend verpflichtet. 

9.0. Versicherung 

9.1. Der Mieter Ist verpflichtet die ME auf seine Kosten wahrend der Mietzeit gegen je-
des versicherbare Risiko. insbesondere gegen Haftpflicht, Diebstahl, Vertust, Beschädi­
gung e1nschließhch Kriegsnslko, sowe,t die Abdeckung dieses Risikos durch den Vermie­
ter gewonscht wird, bei einer angesehenen Versicherungsgesellschan zu versichern Es 
Ist vorn Mieter hierbei sicherzustellen, dass die VersicheJUngssumme mindestens dem 
Werl des \Mederbeschaf!ungswenes entspricht die Versicherungssumme direkt an den 
Vermieter ausgezahlt wird und Ersatzansproche dritter Personen gegen den Vermieter in 
jedem Fall ausgeschlossen sind. 

9.2. Der Mieter Ist verpfllchteL die Ve<$lcheJUngspramlen jeweils pOnktlich an die Versiche­
JUngsgesellschan zu leisten. Im Verslcherungsvenrag Ist der Vermieter - sowett mOglieh -
als bezugsberechtigte oder begünstigte Person auszuweisen. Soweit hierzu die Zustim­
mung des Vermiet= elfordoolch lsL ist der Vermieter zur Abgabe der Zustlmrnungserklä­
JUng verpflichtet 

9.3. Auf V&Mangen des Vermieters ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter die Versiche­
JUngspolicen und Pr8mienzahlungsbelege zur Einsichtnahme zu ObeMassen 

9.4. Der Vermieter ist berechtigt, derarllge VersicheJUngen Im eigenen Namen abzu­
schließen. In diesem Falle ist der Mieter verpflichtet, die Verslcherungspramien zusätzlich 
zur M,ete zu zahlen. Auf VeMangen des Vermieters ist der Mieter verpflichtet. die Versi­
cherungsprämien rar die Gesamtlaufzeit des Mietvertrages Im Voraus zu entrichten. Zeigt 
der Vermieter dem Mieter schriftlich an, dass er innemaib der Laufzeit des Mletvenrages 
die Verslcnerungen fOr die ME selbst Obernehmen will, so ist der Mieter verpflIchteL 
mit \Mrl<ung von dem in der Anzeige gemachten Tage an die Versicherungspramien, die 
der Vermieter aufwenden muss, an den Vermieter zusätzllch zur Miete zu zahlen. 




